
-1318 der Beilagen zu den sten.Q9.raEhischen Protokollen des 

Bunde~~ra.tes 

Beric;ht 

des Rechts::,ilS::;chusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nat:.ionalrates vom 19. F>2-be:c 1975 , 

betreffend ein Bundesgesetz! mit de:n (-üne Verwaltungsakademie 

des Bundes errichtet wird (Verw2l-tungsakademiege:setz) 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates sieht 

die Errichtung einer Verwaltungsakademie des Bundes als unseTb­

ständige Bundesanstalt vor r die unmittelbar dem Bundeskanzler 

untersteht 0 Aufgaben der Verwal t.ungsakademie sind die Grundaus­

bildung von Bundesbediensteten, deren Ausbi.ldung für den Aufst:'eg 

in höhere Verwendung und berufsbegleitende Fortbildung sowie die 

Schulung von Führungskräfter~. Di:i.~ Leh.rg~=Ll.ge der Verwaltungsakademie 

sollen für Bundesbedienst.ete frei und unentgeltlich zugänglich sein. 

Führungskräftelehrgänge solle~ grundsätzlich auch Bediensteten 

der Länder und Gemeinden sowie In- und Ausländern offenstehen. 

Der Rechtsa~sschuJ3 hat die gegenständliche Vorlage in seir~er 

Si tzung vorn 25. Feber 1975 in Verhandlung genommE~n und einstinunig 

beschlossen f dem Hohen Ha_use zu e.mpfehlen, keinen Einspruch zu 

erheben • 

.lUs Ergebnis seinl~r Bsr 3t:e.l.l t der Rechtsausschuß somit 

den Antrag, der Bundesrat 1"o11e beschließen ~ 

Gege:1 den Gesetzesbeschluß dE':s Nationalrates VOr:l 19. Feber 

1975, betreffend ein Bundesgese-tz r mit dem eine Verwal 1.:.,-,ngsakademie 

des Bundes errichtet: wird (Verv.Fütungsakaderniegesetz)/ y,ird kein 

Einspruch erhoben. 

c ~ e r wen k a 

Berichterstatter 

Wien, am 25. Feber 1975 

Dr.. R eie h _L 

Obmann 
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